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Haftungsverzicht  

 

Erklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung für die Teilnahme am 
Trainingsbetrieb und Veranstaltungen jeglicher Art auf dem Vereinsgelände des MSV Preetz 
e.V. im ADAC in Wildenhorst. 

 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr am Trainingsbetrieb und an Veranstaltungen teil. Sie 
tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen 
benutzten Fahrzeug verursachten Schäden.  
 
Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem 
Training / der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber  
 den Teilnehmern, den Eigentürmern und Haltern aller an dem Training / der Veranstaltung 

teilnehmenden Fahrzeuge und deren Helfern,  
 der FIM, der FIM-Europe, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW 

GmbH, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und Generalsekretären,  
 dem ADAC e.V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e.V. 

verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, 
Generalsekretären,  

 dem Promotor/Serienorganisator,  
 dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der 

Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der 
Veranstaltung in Verbindung stehen, 

 den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie deren 
Mitgliedern.  

 

Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen 
Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und 
Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.  
 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender 
Haftungsausschlussklausel unberührt.  
 
Im Falle einer im Laufe des Trainings / der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten 
Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die motorradsportliche Tauglichkeit 
auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle 
behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus nicht nur für ihn/sie selbst sondern auch für 
Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht untereinander sowie 
gegenüber dem Trainer, dem Renn-/Fahrtleiter, Sportkommissar, Schiedsrichter, Leitender 
Rennarzt, DMSB-Verbandsarzt, Koordination Motorradsport (DMSB) und dem Versicherungs-
Schadensbüro. 
 

 

Name, Vorname   
 

Anschrift   
 

Datum, Unterschrift   
  Bei Minderjährigen Unterschrift aller gesetzl. Vertreter 

 


